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Rechtssatz

Das Recht auf Auskunft gemäß dem Tir. Auskunftsp>ichtG - wie auch nach dem Auskunftsp>ichtG des Bundes - in

Verbindung mit Art. 20 Abs. 4 B-VG ist unabhängig von einer allfälligen Parteistellung in einem Verwaltungsverfahren.

Wenn sich ein Auskunftsersuchen auf ein anhängiges Verwaltungsverfahren bezieht, ergibt sich unter Umständen aus

Art. 20 Abs. 3 B-VG aus dem Tatbestand "zur Vorbereitung einer Entscheidung" ein Gebot zur

Amtsverschwiegenheit.Das Recht auf Auskunft gemäß dem Tir. Auskunftsp>ichtG - wie auch nach dem

Auskunftsp>ichtG des Bundes - in Verbindung mit Artikel 20, Absatz 4, B-VG ist unabhängig von einer allfälligen

Parteistellung in einem Verwaltungsverfahren. Wenn sich ein Auskunftsersuchen auf ein anhängiges

Verwaltungsverfahren bezieht, ergibt sich unter Umständen aus Artikel 20, Absatz 3, B-VG aus dem Tatbestand "zur

Vorbereitung einer Entscheidung" ein Gebot zur Amtsverschwiegenheit.
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